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I. Einleitung

Gutachten Uhlmann/Imwinkelried, 25. April 2025
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II. Verursacherprinzip

- Prinzip der Kostenverteilung
- «Er» (der Bund) – Gesetzgeber oder Gerichte?
- Wer ist «Verursacher»?
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III. Verursacher

«Dort, wo unmittelbar anwendbare Rechtsnormen den Begriff
des Verursachers ohne nähere Konkretisierung verwenden
(namentlich Art. 32d oder 59 [bzw. 58a] USG; Art. 54 GSchG),
hat die Rechtsprechung für die Umschreibung des Verursacher-
begriffs zur Begrenzung der Kostenpflicht das Erfordernis der
Unmittelbarkeit aufgestellt ([…]) und in weitgehender
Anlehnung an den polizeirechtlichen Störerbegriff sowohl den
Zustands- als auch den Verhaltensstörer kostenpflichtig erklärt
([…]).»

BGE 138 II 111, 125 E. 5.3.2
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III. Verursacher

«Nur wer eine Verunreinigung unmittelbar verursacht hat, gilt
als kostenpflichtiger Verhaltensstörer. Entferntere, lediglich
mittelbare Ursachen scheiden hingegen aus. Die Abgrenzung
lässt sich vielfach nicht allein anhand des äusseren
Kausalverlaufs beurteilen, sondern hängt auch von einer
wertenden Beurteilung des in Frage stehenden
Handlungsbeitrags ab.»

BGer., Urteil 1C_339/2023 E. 2.2
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III. Verursacher

Verhaltensstörer

Unmittelbare Verursachung durch eigenes 

Verhalten. In erster Linie kostenpflichtig. 

Zustandsstörer

Inhaber tatsächlicher/rechtlicher Gewalt über 

die störende Sache.

Zweckveranlasser

Durch Tun oder Unterlassen bewirkt oder bewusst in Kauf genommen, dass ein anderer die 

Polizeigüter stört oder gefährdet
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III. Verursacher

Bestimmung          Bereich          Kernaussage
Bestimmung Bereich Kernaussage

Art. 2 USG Grundsatz Kostenpflicht des Verursachers; nicht unmittelbar anwendbar

Art. 26–28 USG Umweltgef. Stoffe Selbstkontrolle, Informationspflicht, allgemeine Sorgfaltspflicht

Art. 32a USG Siedlungsabfälle Verursachergerechte Gebühren der Kantone («Sackgebühr»); VP i.w.S.

Art. 32d USG Altlastensanierung Detaillierte Kostenverteilung; Entlastung gutgläubiger Zustandsstörer

Art. 58a USG Ersatzvornahme Überwälzung der Kosten antizipierter Ersatzvornahmen

Art. 3a GSchG Gewässerschutz Parallelbestimmung zu Art. 2 USG; Massnahmenpflichten

Art. 60a GSchG Abwasserabgaben Verursachergerechte Finanzierung durch Kantone; VP i.w.S.

Art. 48a WaG Waldschutz Nur schuldhafte Verursacher kostenpflichtig – Abweichung von allg. 

Praxis
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IV. Schäden aus diffusen Quellen
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IV. Schäden aus diffusen Quellen

- Aufgrund des Ursprungs aus diffusen Quellen wird es in den
meisten Fällen nicht möglich sein, eine Verunreinigung
einzelnen (Verhaltens-)Verursachern individuell zuzuordnen.

- Setzen mehrere Verursacher sog. Miniursachen, so ist ein Nach-
weis der Kausalität zwischen Verursacher und Umwelt-
beeinträchtigung praktisch nicht zu erbringen.

- In Lehre und Rechtsprechung bestehen Meinungsverschieden-
heiten in welchen Fällen eine unmittelbare Verursachung zu
bejahen ist. Es geht um eine wertende Beurteilung der einzelnen
Verursachungsbeiträge (Verhaltensstörer, Zustandsstörer, Zweck-
veranlasser).

Herausforderungen
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IV. Schäden aus diffusen Quellen

- Die konsequente Umsetzung des Verursacherprinzips stösst an
Grenzen der Praktikabilität, denn wenn zahlreiche Verursacher zu
sehr kleinen Teilen eine Massnahme verursachen, ist die
verursachergerechte Zurechnung dieser Kosten häufig zu
aufwändig.

- Verschiedene Verursacher werden nicht mehr existieren oder
können aus anderen Gründen nicht mehr in Anspruch genommen
werden.

- In normativer Hinsicht stellt sich die Frage der Verjährung.

Herausforderungen
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V. Gesetzgeberische Ansätze

«Das Gesetz kann auch Personen als Verursacher bezeichnen,
die nicht Störer im polizeirechtlichen Sinne oder unmittelbare
Verursacher sind, sofern ein hinreichend direkter funktioneller
Zusammenhang besteht, der eine normative Zurechnung
erlaubt («Zweckveranlasser»; […]). So wird es z.B. als zulässig
erachtet, den Hersteller eines Produkts als kostenpflichtig zu
bezeichnen für Umweltbeeinträchtigungen, die durch das
produzierte Gut als solches verursacht werden ([…]). Auch die
Rücknahmepflicht für Abfälle (Art. 30b Abs. 2 USG) belastet
Personen, die am Anfang der Abfallkausalkette stehen und die
Abfälle nicht selber unmittelbar verursachen, mit Kosten, die
allenfalls mittels Pfandgebühren auf die Konsumenten
überwälzt werden können.»

BGE 138 II 111, 126 E. 5.3.3



Prof. Dr. Felix Uhlmann 14

V. Gesetzgeberische Ansätze

- Regelung EU und weitere Staaten (Sebastian Heselhaus)

- Zweckgebundene Abgabe analog Art. 32e USG

- Regelung analog Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrs-
abgabe: Art. 85 Abs. 1 BV: «Der Bund kann auf dem
Schwerverkehr eine leistungs- oder verbrauchsabhängige
Abgabe erheben, soweit der Schwerverkehr der
Allgemeinheit Kosten verursacht, die nicht durch andere
Leistungen oder Abgaben gedeckt sind»)

- Ökologische Steuerreform (Griffel/Rausch)

- Allgemeinheit

Lösungsansätze
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V. Gesetzgeberische Ansätze
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V. Gesetzgeberische Ansätze

Gutachten Uhlmann/Imwinkelried, 25. April 2025
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V. Gesetzgeberische Ansätze
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